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26 März 1925

Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz
Der „Pädagogischen Blätter" 32. Iahrgang

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. Prof., Luzern, Villenstr. 14. Telephon S1.S6

Jnseratcn-Annahme, Drück und Verland durch die
Graphische Anstalt Otto Walter A.-K. Ölte»

V e i l a g e u Z u r S ch w e i z e r-S chu l e:
Boltsschnle - Mittelschul« Die Leheerl» » Seminar

AdonnenimtS-ZahreSvrct« Sr. >0 —, bet »er Post bestellt Sr. ttu»
(ckheN Vt> W> Ausland Porlozuschlaa

Insertions»» reis: Nach Spezialtarif
Inhalt: «cha.e ünd Stàât — Ein neue» L ürmittet für oen «d«>chlch»sunter»icht an Sekundär- und Mittel-

ichuten — Schulnachrichien— Krankenkasse — Exerzitienfonvs — Lhrerz»mmer
Beilage: Mittelschule Nr. 2 (Philologisch-historische Ausgabe)

WàMW

Schule und Staat
In der Sektion Seetal des kath. Lehrer-

Vereins hielt der zugerische. Erziehungsdirektor,
Hr. Reg.-Rat PH. Etter, am 11. März einen

Vortrag über „Schule und Staat"; ein kurzer
Auszug aus der freimütigen, wohlerwogenen Rebe
möge hier folgen.

Wenn wir heute von der Schule sprechen, so

verbindet sich damit unwillkürlich die Borstellung
einer staatlichen Anstalt. Die enge Verbindung
zwischen Staat und Schule reicht aber kaum so

weit zurück als die Bildung des modernen

Slaatsgedonkens. Die moderne Entwicklung des

Staates hat, namentlich unter den Einwirkungen
der kirchenfeindlichen Tendenzen, die Schule mehr
und mehr in den Bann der staatlichen Einfluß
sphäre gezogen. Der Staat hat ein Recht auf die
Schule. Freilich ist es ein abgeleitetes, übertrage-
nes oder stellvertretendes Recht. Das Recht und
die Pflicht zur Erziehung des Kindes steht in
erster Linie den Estern, der Familie zu. Zeit und
methodische Kenntnisse fehlen aber den meisten

Eltern. Daher tritt der Staat in die Lücke. Wie
übt nun der Staat fern Recht auf die Schule aus?
Einmal durch Aufstellung von Mindestanforde-

rungen an die Lehrkräfte, an das Ziel des zu ver-
arbeitenden Lehrstoffes, an die Schulräumlichkei-
ten und an den Schulbetrieb. In Feststellung der

Lehrziele ist der Staat zu weit gegangen. Weitere
Mittel-, durch die der Staat seinen Einfluß auf
die Volksbildung geltend macht, ist der allgemeine
Schulzwang und die Gründung eigener Schulen,

Soweit der Staat sein Recht auf die Schule
im bisher umschriebenen Umfang betätigt, handelt
er innerhalb der ihm zustehenden Rechtssphârè. Er
ist aber vielfach zum staatlichen Schulmonopol
übergegangen. Wenn eine Anzahl Familien sich

zur Gründung freier Schulen zusammentut, so hat
der Staat kein Recht, solche Gründungen zu ver-
hindern, immerhin unter Borbehalt auf das Auf-
sichtsrecht. Die Schule hat aber auch die Aufgabe
der Entfaltung der HSHern Mischen Kräfte, und
erhält eigentlich erst mit dieser ihre Adelung und
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Krönung. Der Staat hat deshalb kein Recht, die
Kirche aus dem Gebiet der Jugenderziehung aus-
zuschließen. Eine überkonfessionelle, allgemeine
Religion gibt es ebensowenig als eine allgemeine
Pflanze, die keiner besonderen Art angehören
würde. Damit stoßen wir auf das Problem der
konfessionellen Schule. Die verhängnisvolle In-
terpretation des Art. 27 der Bundesverfassung
zwingt Tausende katholischer Eltern in den Dia-
sporakatholiken. mit ihren Steuern Schulen zu un-
terhalten und ihre Kinder Schulen anzuvertrauen,
die freilich konfessionslos sind, aber nicht neutral,
geschweige denn positiv religionsfreu.Mich. Im
Gegensatz hiezu bewegen sich die Schulgesetzgebun-
gen sämtlicher katholischer Kantone auf echt frei-
heitlichem Boden. Ueberall dort aber, wo der
Staat zum unumschränkten Schulmonopol überge-
gangen ist und jede nichtstaatliche Mitwirkung aus

Ein neues Lehrmittel für
Sekundär- un

Wie bereits in Nr. 12 der „Schw.-Sch" ange-
kündigt, ist im Vertage von Benziger 6. Co., A.-G.,
Einsiedeln, kürzlich eine neue „Illustrierte
Schweizer Geschichte für Sekundär-
und Mittelschulen er'chienen.^j Seit Iah-
ren schon bestand das Bedürfnis einer Vereinfachung
der an sich vorzüglichen „Schweizer Geschichte" von
Dr. Ludwig Suter. Sein Kollege an der Luzerner
Kantonsschule, Prof I. Troxler, der auf der
Sekundär- und Unterstufe der Mittelschule ein
erfahrener Methodiker ist und ihr Bedürfnis kann-
te, unternahm auf Anregung Dr. Suters die Ver-
einfachung und Kürzung schon 1917 und 1918. Die
Herausgabe hat sich aber durch verschiedene Um-
stände bis heute verzögert, namentlich durch die
schwierige und zeitraubende Herstellung der nun
allerdings umso wertvolleren farbigen Karten.

Dr. Suters Buch wurde methodisch und i n -

haltlich für untere Stufen der Mittelschule
umgearbeitet. Vorerst ist der Umfang reduziert.
Gegenüber der ca. 35V Seiten Darstellung mit 28g

Illustrationen und 5 Schwarzdruck-Karten der Ori-
ginalausgabe von Dr. Suter enthält Troxlers Be-

5) Illustrierte Schweizer Geschich-
t e für Sekundär- und Mittelschulen. Nach Dr. L.
Suters „Sch cizer Geschickte" bearbeitet von Z.
Troxler Lehrer an der untern Realschule in
Luzern. Mit 115 Tertbildecn, farbiger Wappen-
tafel und 8 farbigen Eeschichtskarten der Schweiz
nebst Erläute-ungen und einer Zusammenfassung
der wichtigsten Ereignisse der Schweizer Geschichte

in zeitlicher Reihenfolge. Beilage: „Kurzer Aus-
zug aus der Schweizer Geschichte" mit Tabellen
zur Verfassungsgeschichte der Eidgenossenschaft. 224

und 12 Seiten. Verlagsanstalt Benziger u. Co.,
A.-E., Einsiedeln — Waldshut — Köln — Straß-
bürg, 1923. Gebunden in Ganzleinen Fr. 4.80.

der Schule ausschaltet, überall ist Erstarrung, Er-
kaltung und seelische Verarmung eingetreten. In
diesem seelischen Versagen der reinen Staatsschuld
in ihrer innern Verarmung finden wir des Räl
sels psychologische Lösung, weshalb gewisse Leule

heute sehnsüchtig ausschauen nach der nationalen
staatsbürgerlichen Erziehung, die dem seelenlosen

Gebilde wieder den Hauch des Lebens einwehen
sollte. Will der Staat Gesinnungsbildung errei-
chen, dann kann er in der Schule der Mitarbeit

' der Familie und der Kirche nicht entbehren. Aus
voller Ueberzeugung tritt der Rebner dafür ein,

es sei für den Staat viel erhabener, viel ehrender
und fruchtbarer, ein Schützer heiliger Rechte und

geheiligter Güter zu sein, als diese zu vergewalu-
gen. Wollen wir nie vergessen u. nie aus dem Auge
verlieren, daß über der Schule und über dem Staa-
te ein Höherer stehî: des Kindes unsterbliche Seele!

)en Geschichtsunterricht an
> Mittelschulen

arbeitung nur 224 Seiten mit 115 Textbildern und
8 farbigen Karten. Schon daraus ergibt sich die

beabfichtigre Vereinfachung und lleberfichtlichkeit.
Das Lernen wird dem jungen Schüler auch da-

durch erleichtert, daß seine Fassungskrast stärker
berücksichtigt werde, im Stoffe und im Ausdruck.
Die Uebersichtlichikeit hat am meisten gewonnen
durch die vielen Untertitel, die jedes Ka-
pitel in Abschnitte von einigen Linien gliedern.
Dr. Suter tat das nicht, weil sein Buck nicht allein
für die Schule, sondern auch für das Haus geschric-
ben ist — als eine Art „Schweizer Geschichte für
das Volk" - und darum nicht das ausgesprochene
Bild des Schulbuches erhalten sollte. Für die hier
in Frage kommende Schulstufe aber war das un-
bedingt nötig, und so ist diese Uebersichtlichkeit und

Kürze ein Hauptvorzug des neuen Buches. Viel-
leicht hätte du und dort durch Weglassen von Na-

men und nebensächlichen Tatsachen noch mehr vcr-
einfacht werden können. Die Bedürfnisse sind aber

nach örtlichen Verhältnissen verschieden, und so

wird der Lehrer selbst die weitere Reduktion des

Stoffes vornehmen, soweit das sichere Erfasse»
und Behalten der Hauptsachen bei seinen Schüler»
es verlangt. Das Lehrbuch will ja nur die Grund-
läge für das Einprägen der Tatsachen sein: die

größere Zusammenfassung und Uebersicht muß der

Lehrer mit seinen Schülern in den Wiederholungs-
stunden erarbeiten Und um ein bloßes Auswendig-
lernen kann es sich in einem ernst zu nehmenden
Geschichtsunterricht keinesfalls handeln, da da-

durch ein Hauptzweck umgang?n würde: die Schu-

lung des Denkens. Durch das Lehrbuch von Trox-
ler will die methodische Arbeit den freien Vortrag
des Lehrers nicht ersetzen, sondern nur unter-
stützen.

Start gekürzt sind besonders die Schlachtenschil-

derungen, entsprechend der mehr kulturellen Ein-
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